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Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 3. Juli l99l

2422. Y erkehrsbaulinien
Am 18. April 1991 ersuchte der Gemeinderat Winkel um Genehmigung
seines Beschlusses vom ll . l|l4ärz l99l betreffend die Aufhebung von
Verkehrsbaulinien an der Spichergasse, Hungerbüelstrasse bis Kehr-
platz. Das gesetzliche Festsetzungsverfahren wurde ordnungsgemäss
durchgeführt. Die technische Überprüfung der Vorlage gibt zu keinen
Beanstandungen Anlass.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Beschluss des Gemeinderates Winkel vom ll. März l99l be-
an

strasse
II

migung öffentlich bekanntzumachen.
III. Mitteilung an den Gemeinderat Winkel, 8185 Winkel (unter

Rücksendung eines Verkehrsbaulinienplans mit Genehmigungsver-
merk), sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 3. Juli 1991

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

i.v.
Hirschi

Gde. lVinkel

den


